
 
 
 

Elfte Satzung 
 
über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ 

 
 
 

Aufgrund des § 5 Abs.1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 270), und 
des § 162 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), hat die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock in ihrer Sitzung am 26.02.2025 folgende Satzung beschlossen: 
  
 

§ 1 
 

(1) Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Stadtzentrum  
Rostock“ vom 27.11.1991, geändert durch die 1. Nachtragssatzung vom 07.10.1992 so-
wie die Satzungen über die förmliche Festlegung der Erweiterungsgebiete zum Sanie-
rungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ vom 29./30.01.1997 und vom 08.09.2010, wird 
hiermit für das nachfolgend näher beschriebene Teilgebiet XIV aufgehoben. 
 

(2) Das Teilgebiet XIV umfasst alle in der Anlage 1 aufgeführten Grundstücke und Grund-
stücksteile, innerhalb der im Lageplan im Maßstab 1:2.750 durch eine schwarz gestri-
chelte Linie gekennzeichneten, vom übrigen Stadtgebiet abgegrenzten Flächen.    
 
Der Lageplan vom 18.11.2024 ist Bestandteil der Satzung und als Anlage 2 beigefügt. 
 

 
§ 2 

 
Diese Satzung wird gemäß § 162 Abs.2 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich. 

 
 
 
 
 
 
 
      
Rostock, den 23.04.2025   Siegel   Eva-Maria Kröger 
         Oberbürgermeisterin 
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